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Fünfter Abſchnitt .

rit t iſch e Schulld .

1.

Im Allgemeinen .

Die⸗ brittiſche Schuld zerfaͤltt in die fundirte und nicht

fundirte .

Die fundirte beſtehet aus verſchiedenen Anlehenskapi⸗

talien und Annuitaͤten von verſchiedener Dauer .

Die unfundirte entſtehet durch Ausgaben , die nicht

vorhergeſehen , und wofuͤr keine Mittel angewieſen werden , oder

zu deren Deckung die angewieſenen Steuern nicht hinreichend

ſind , oder nicht zur rechten Zeit benutzt werden koͤnnen , und

beſteht zum Theil aus unbezahlten Forderungen an den Staat ,

gröͤßtentheils aber aus der Ausgabe von Schatzkammer⸗ und

Marineſcheinen .
Die Schatzkammerſcheine werden gegen Erlegung des

Betrags an Perſonen , die ſie annehmen wollen , vorzuͤglich aber

an die Bank ausgegeben , die oft eine beſtimmte Summe em⸗

pfaͤngt, um ſie in Umlauf zu ſetzen. Sie tragen nach dem
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Wechſel des Disconts hoͤhere oder geringere Zinſen , 2 bis
32 d von 100 Pfund taͤglich, d. i. 3 bis 5 Procent jaͤhr⸗
lich , bilden eine Art von Circulationsmittel , werden von den
oͤffentlichen Caſſen , nach Ablauf eines gewiſſen Termins , an
Zahlungsſtatt angenommen , haͤufig , und beſonders beym Fal⸗
len des Zinsfußes eingezogen , und gegen andere vertauſcht ,
und bisweilen in fundirte Anlehen verwandelt . Es werden
keine Scheine unter 100 Pfd . St . ausgegeben , und die taͤgli⸗
chen Geſchaͤfte der Regierung mit der Bank werden in der Re⸗

gel nur mit Scheinen von 1000 Pfund abgemacht . Die Emiſ⸗
ſion beruht auf parlamentariſcher Bewilligung , und iſt , in ſo
ferne ſie maͤßig bleibt , eigentlich eine Anticipation der Steuern .

Außer den Scheinen der Marine ( havy bills ) , der Artillerie —

Verwaltung und einiger anderer Zweige , ſind immer noch ruͤck⸗

ſtaͤndige Forderungen vorhanden , die nicht in das Verzeichniß
der unfundirten Schuld gebracht werden , die man dem Parla⸗
ment vorlegt .

Die fundirte Schuld iſt abgetheilt , in

1. die eigentliche engliſche ;
2. die iriſche , in England contrahirte , verzinsliche, und

von Grosbritannien garantirte ;

3. : die beſondere iriſche , zu Dublin verzinsbare ;

4. die von fremden Maͤchten, in den Jahren 1795 , 1797
und 1809 zu London negocirte und uͤbernommene Schuld .

Seit der vor einigen Jahren beſchloſſenen Vereinigung der

brittiſchen und iriſchen Schatzkammer bilden ſaͤmmtliche Schulben

eine Maſſe , und haben einen gemeinſchaftlichen Tilgungs⸗
Fonds .

Die fundirte Schuld iſt , unter unbedeutenden Ausnahmen,
von Seiten der Glaͤubiger unaufkuͤndbar ; aber die Einrich tun⸗

gen zur Uebertragung der Schuldkapitalien von jedem Betrage ,
von einer Perſon auf die andere , ſind ſo gut getroffen , daß man

5 *
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jeden Augenblick ſeine Kapitalien in den oͤffentlichen Fonds an⸗

legen , oder daraus zuruͤckziehen kann .

Die Leibrenten und Annuitaͤten von beſtimmter Dauer

koͤnnen ohne Willen der Inhaber nicht abgeloͤſt werden . Alle

andere Schulden ſind von Seite der Regierung , mittelſt Dar⸗

legung des Nominalkapitals abloͤsbar.
Die Tilgung der Schuldkapitalien erfolgt

1. durch Heimzahlung der Kapitalien , was aber ſelten

geſchieht , indem man ſich eher uͤber eine Reduction der Zinſen

mit den Glaͤubigern verſteht , wenn der Zinsfuß ſo bedeutend

herabfaͤllt , daß die Ruͤckzahlung nuͤtzlich wird ;

2. durch Aufkauf der Schuldſcheine nach dem Boͤrſencurſe;

3. durch Verwandlung der Kapitalien in Leibrenten ,

wozu die Tilgungscommiſſarien ermaͤchtiget ſind ;

4. durch den Verkauf der Grundſteuer , die im Decem⸗

ber 1798 fuͤr perpetuirlich , und fuͤr ablöslich erklaͤrt wurde .

Die Grundſteuerpflichtigen wurden naͤmlich ermaͤchtiget, ſich von

der , auf ihren Grundbeſitzungen ruhenden , Steuer durch die

Abgabe von dreyprocentigen Stocks zu befreyen , die eine , dem

Steuerbetrage gleiche , Intereſſenſumme abwerfen . Seither

wurden die Bedingungen des Abkaufs erleichtert .

Die Verwaltung der oͤffentlichen Schuld iſt groͤßten⸗

theils der engliſchen Bank , und nur einige unbedeutende Zweige

der Suͤdſee⸗Geſellſchaft uͤbertragen.

2.

Verfahren bey Anlehensgeſchaͤften .

Das in England hergebrachte Verfahren bey Verleihung

von Anlehen iſt fuͤr groͤßere Staaten , deren Hauptſtadt eine

große Zahl von Kapitaliſten zaͤhlt , nachahmungswuͤrdig, ſichert

den Kapitaliſten die freye Bewerbung , dem Staatsſchatze die



Vortheile einer ausgedehnten Concurrenz , und ſchuͤtzt die Staats⸗

verwaltung vor Beſchwerden uͤber Beguͤnſtigung .
Der Kanzler der Schatzkammer macht die Bedingungen

des Anlehens vorlaͤufig bekannt , und ſetzt einen Tag feſt , an
dem er die Anerbietungen der Bankiers anzunehmen verſpricht .
Zur beſtimmten Zeit kommt er mit mehreren der vorzuͤglichſten
Bankiers zuſammen , welche ihre Erklaͤrungen abgeben , und zu⸗

gleich Liſten von den Perſonen vorlegen , die Antheil an dem

Geſchaͤft nehmen wollen . Die wohlfeilſten Bedingungen werden

angenommen .

Dies Verfahren ward ſeit vielen Jahren regelmaͤßig beob⸗

achtet , nur eine einzige Ausnahme fand im Jahre 1796
Statt .

Seit dem Jahre 1813 hat man angefangen , den

Uebernehmern des letzten Anlehens , in ſo ferne ſaͤmmtliche
Lieferungötermine deſſelben bey Eroͤffnung des neuen Anle⸗

hens noch nicht abgelaufen ſind , bey gleichen Anerbietungen,
wie billig , einen Vorzug zu geben .

Wenn das Anlehen in verſchiedenen Fonds , z. B . in

3 und 5 Procent Papieren , oder zugleich in zeitlichen An⸗

nuitaͤten gemacht wird , ſo beſchraͤnkt ſich die Concurrenz der

Anerbietungen im letzten Falle auf die Annuitaͤten , im erſten
auf eine Claſſe von Papier . Der Kanzler beſtimmt in ſei⸗
ner Bekanntmachung , daß fuͤr 100 Pfund dargeliehenes
Kapital , z. B. wie es im Juny 1813 geſchah , 100 in

3 Procent reducirten , 60 in 3 Procent conſolidirten , und
an long annuities , die im Jahr 1860 ablaufen , ſo viel

gegeben werden ſolle , als die Concurrenz der Bankiers feſt⸗
ſetzen wird .

Bey ſolchen , in verſchiedenen Fonds gemachten , Anle⸗
hen heißt der Geſammtbetrag dieſer Papiere , bis zur Vol⸗
lendung des Anlehens , Omnium , und die oinzelnen Gat⸗
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tungen , scrip . Der Preis des Omniums wird durch den

Curswerth der einzelnen Fonds beſtimmt , woraus es beſteht . 9

Da ein neues Anlehen nicht zu Stande kommen wuͤrde,

wenn es gegen den Curs der umlaufenden Stocks keinen

Vortheil gewaͤhrte, ſo ſteht das Omnium in der Regel uͤber

Pari ; doch iſt es auch ſchon geſchehen / daß es waͤhrend des

Vollzugs des Anlehens auf Pari , oder darunter fiel . Wenn

das Omnium uͤber Pari ſtehet , d. h. wenn der Geſammt⸗

werth der Papiere , die der Darleiher fuͤr 100 Pfund dar⸗

geliehenes Kapital erhaͤlt, nach dem Curswerth uͤber 100

Pfund betraͤgt, ſo heißt dieſer Gewinn bonus .

In dem oben erwaͤhnten Falle ward das Anlehen den⸗

jenigen verwilligt , die 8 Sch . 6 d. fuͤr 100 Pfund darge⸗

liehenes Kapital verlangten ; damals ſtanden

———

—

1. die 3 Procent reducirten , deren Zinſen am 5. April

und 10 . October faͤllig ſind , zu 572 das scrip galt

alſo 6 e e

2. die 3 Procent conſolidirten ,

deren Zinſen am 5. Jaͤnner und

am 5. July faͤllig ſind , ſtanden

zu 563 , und das enn

3. die long annuities von

8 Sch . 6 d. , die noch 463 Jahr

liefen , wurden mit dem vierzehn⸗

fachen Betrage zu Kapital gerech⸗

net , das scrip galt alſon. 5, 10
eeeeeeeeeeeeeee

Das Omnium betrug „ itioz ee

Der Darleiher gab aber nur . 100ũ⸗ũ „ /Pꝛ — = ⸗

Der bonus war daher 3 Pfd . 4 Sch .



Bey allen Anlehen pflegen e Zahlungstermine
geſetzt zu werden . * )

So wie der erſte Termin berbit iſt , erhaͤlt der Dar⸗

leiher einen Schein , der , mit ſeiner Unterſchrift verſehen , ver⸗

kauft werden kann , und ſo geht das Omnium , gleich Bank⸗

noten , von Hand zu Hand . Der Inhaber muß aber die

weitern Zahlungstermine , bey Verluſt ſeines Rechts , puͤnkt⸗

lich einhalten . Auf dieſe Weiſe koͤnnen an einem Anlehen

Perſonen Antheil nehmen , die nur einen , oder einige Zah⸗

lungstermine zu entrichten im Stande ſind . Wie der zweyte ,

dritte , oder ein weiterer Termin herankommt ,ſo ſuchen ſie

ſich einen Kaͤufer fuͤr ihr Omnium . Da die Zinſen der

Stocks halbjaͤhrig faͤllig ſind ; ſo werden die Anlehen ge⸗

woͤhnlich in verſchiedenen Stocks gemacht . Die Zinſen von

der ganzen Anlehensſumme werden jedesmal an dem erſten

gewoͤhnlichen Zinstermine der Stocks faͤllig , worin die Anle⸗

hen eroͤffnet werden , obwohl die Darleiher nur Terminszahlun⸗

gen leiſten . Bei Vorauszahlungen wird ihnen ein angemeſ⸗

ſener Discont verwilligt .

3.

Verfahren beym Uebertrag der Schuldkapitalien

von einer Perſon auf die andere .

Der Kauf und Verkauf der Stocks geſchieht in der

Regel durch Vermittelung der Stockshaͤndler ( jobhers ) , wel⸗

che bedeutende Fonds zu beſitzen pflegen . Kaͤufer und Ver⸗

*) Bey den erwähnten Anlehen waren vom July 1813 bis

Februar 1814 9 Monatstermine , nehmlich 7 zu 10 und

2 zu 15 Pfund beſtimmt .



käufer wenden ſich an ſie , und durch die Papiere , die ſie

ſelbſt beſitzen , iſt es ihnen ein Leichtes , jede beliebige , be⸗

ſtimmte Summe , z. B . 375 Pfd . 10 Sch . einem Kaufluſtigen

zu verſchaffen , oder einem Geldbeduͤrftigen amzubringen . Der

Gewinn , den ſie gewoͤhnlich von dem Kauf und Verkauf be⸗

ziehen , betraͤgt 3 Procent . Es gibt Stockshaͤndler , die ſich

durchaus in keine eigene Speculation einlaſſen , ſondern am

Abend jeden Tages , nachdem ſie ihre Ausgleickungsgeſckaͤfte

vollendet haben , gerade dieſelbe Summe von Stocks beſitzen ,

die ſie am Morgen hatten , als ſie ihre Geſchaͤfte begannen .

Wenn ein Kauf geſchloſſen worden , ſo wird die Ueber⸗

ſchreibung , nach Verſchiedenheit der Stocks , bey der Bank , oder

im Suͤdſee hauſe, vollzogen .

Zu dieſem Ende ſtellt der Verkaͤufer eine ſchriftliche Ur⸗

kunde aus , welche Namen und Bezeichnung des Kaͤufers und

Verkaͤufers , ſodann die Summe und die Gattung der Stocks

enthaͤlt , die uͤbertragen werden ſollen . Er uͤberliefert dieſe Ur⸗

kunde einem Commis , und ſtellt einen Empfangsſchein aus ,

wozu ihm ein gedrucktes Formular uͤbergeben wird . Mittler⸗

weile unterſuckt der Commis , ob der Verkaͤufer wirklich als

Beſitzer der verkauften Stocks eingetragen iſt . Der Uebertrag

wird in den Buͤchern beym Namen des Verkaͤufers vorgemerkt ;

der von Letzterem ausgeſtellte Schein wird von dem Schreiber

als Atteſtat unterzeichnet , und dem Kaͤufer, der auch in den

Buͤchern die Annahme beurkundet , nach geſchehener Zahlung

eingehaͤndigt.

Bey der großen Zahl der Stocksinhaber , und der kaͤgli⸗

chen Verkäͤufe , ward die Abtheilung des Uebertragsgeſchaͤftsnach

den Anfangsbuchſtaben der Verkaͤufer nothwendig . Daher ſind

im Bankhauſe ringsherum die Buchſtaben der Alphabets ange⸗

ſchlagen , und der Verkaͤufer hat ſich nur an den Commis zu

SDe



wenden , der ſein Bureau unter dem Anfangsbuchſtaben ſeines ,
des Verkaͤufers , Namen hat .

In allen Bureaur befinden ſich Commis zur Reviſion , die
ſich wechſelſeitig die Umſchreibungen beurkunden .

Das Uebertragsgeſchaͤft wird gewoͤhnlich durch Agenten
( brokers ) vollzogen , welche mittelſt Ausſtellung ſchriftlicher
Vollmachten , wozu man bey den verſchiedenen Bureaur For⸗
mularien erhaͤlt, von den Betheiligten aufgeſtellt werden .

Manche bevollmaͤchtigen einen Agenten zum Verkauf , Andere

zum Ankauf von Stocks , wieder Andere zum Empfang der Divi⸗
denden . Manche dehnen die Vollmacht auf dieſe drey Gegen⸗
ſtaͤnde aus ; und die beyden letzten ſind gewoͤhnlich miteinander
verbunden . Die Vollmacht ( power of attorney ) , die zum
Verkauf ermaͤchtiget , muß in dem geeigneten Bureau einen

Tag vor dem Verkauf zur Pruͤfung niedergelegt werden . Ein

Stocksinhaber , der , nachdem er eine Vollmacht ausgeſtellt
hatte , perſoͤnlich handeln will , muß dieſe Vollmacht foͤrmlich
wiederrufen . * )

Vor Auszahlung der Dividenden werden die Buͤcher ge⸗
ſchloſſen . Wer beym Buͤcherabſchluß als Eigenthuͤmer einge⸗
tragen iſt , empfaͤngt die Dividende vom letzten halben Jahre ;

daher gewinnt der Kaͤufer die Zinſen vom letztoerfloſſenen Zah⸗

lungstermine an , bis zum Tage des Uebertrags .

) Die Mäklergebühr beträgt für den Kauf und Verkauf
2 Schl . 6 D. für 100 Pfd . Eine Vollmacht koſtet 1 Pfe .
1 Schl . b D. Das Umſchreiben der Bankſtocks koſtet 9
Schl . , bey Summen unter 25 Pfd . und bey höhern Sum —
men 12 Schl . Die Regierungsſtocks werden koſtenfrey
umgeſchrieben .



Bey gleichem Preiſe werden die Stocks aus dieſem

Grunde , ſogleich nach dem halbjaͤhrigen Schlieſte der Buͤcher ,

niedriger , und dann allmaͤhlig wieder hoͤher notirt ; und daher

ſtehen die 3 procent⸗conſolidirten vom 5. April bis zum

5. July , und vom 10 . October bis zum 5. Januar gegen

4 Procent hoͤher , und vom 5. Januar bis 5. Maͤrz , und vom

5. July bis 10 . October um den gleichen Betrag niedriger , als

die 3 Procent reducirten .

4.

Tilgungsſyſtem . ( Sinkingfund . )

Schon im Jahre 1716 wurde der erſte Tilgungsfonds

nach einem feſten Plane gegrüͤndet.

Graf Stanhope war der Verfaſſer des Plans , Robert

Walpole fuͤhrte ihn ins Leben .

I . Der gegenwaͤrtige Tilgungsfonds watd unter Pitts

Adminiſtration im Jahre 1786 gegruͤndet. Die verſchiedenen

Einnahmszweige wurden in dem conſolidirten Fond vereiniget ,

und daraus der Betrag von einer Million Pfund Sterling

jaͤhrlich zur Schuldentilgung , mittelſt Aufkauf nach dem Curſe ,

ausgeſetzt . Die Zinſen der ruͤckgekauften Schuld ; die Annuitaͤten ,

die durch das Ableben der Leibrentenbezieher , oder durch Ablauf

der Zeit , wofuͤr ſie bewilligt waren , heimfielen ; Leibrenten , die

drey Jahre lang nicht reclamirt wurden , vermehrten den Fond.

Es ward beſtimmt , daß , wenn derſelbe auf vier Millionen

geſtiegen ſeyn wuͤrde, die Vermehrung durch den Zuwachs der

Inteveſſen von den getilgten Se uldkapitalien , und durch heim⸗

fallende Annuitaͤten aufhoͤren ſollte .

II . Im Jahre 1792 wurde ein weilerer Sinkingfond
für neue Anlehen geſchaffen , der in einem Procent des Nomi⸗



nalkapitals jeder einzelnen neuen Schuld beſtand *) , gleichfalls
durch die Zinſen der ruͤckgekauften Kapitalien anwachſen , und

abgeſondert verwaltet werden ſollte .
Damals berechnete man , daß jedes neue Anlehen unge⸗

faͤht in 45 Jahren , vom Augenblick ſeiner Entſtehung an , ge⸗
tilgt ſeyn wuͤrde . “ ) Im naͤmlichen Jahre wurde fuͤr den

fruͤhern Tilgungsfonds ein außerordentlicher Zuſchuß von

400,00 Pfund Sterling , und 200 , 00 Pfund Sterling wur⸗

den ſodann jaͤhrlich bis zum Jahre 1802 bewilligt , wo die⸗

ſer Zuſchuß von 200,/000 Pfund Sterling als ſtaͤndig erklaͤrt

wurde ,

Wenn Erſparniſſe durch Zinſenreduction eintreten wuͤrden ,
ſo ſollten ſie dem Fond zuwachſen . Solche Erſparniſſe ſind
aber nicht vorgekommen .

III . Im Jahr 1798 wurde , in Anſehung eines Theils
der gemachten Anlehen , der fruͤhere Plan verlaſſen , indem der⸗

ſelbe auf neue , beſondere Taxe radicirt wurde , fuͤr welche im

folgenden Jahre die Einkommenstaxe eintrat . Das Naͤmliche

geſchah noch bis zum Jahre 1802 bey mehreren anderen An⸗

lehen , im Ganzen bey 86,796/375 Pfund Sterling , wofuͤr
damals kein Tilgungsfonds eingeſetzt ward .

IV . Im Jahre 1802 wurden beyde Sinkingfonds ver⸗

einigt , um zur Tilgung der damals vorhandenen Schuld ver⸗

*) In Anſehung der Annuitäten , die auf längere Zeit als
45 Jahre bewilligt werden ſollten , wurde beſtimmt , daß
für den Anſchlag der nach 45 Jahren noch zahl baren
Summe , ebenfalls ein Sinkin gfond von 1 bEt , ausge⸗
ſetzt werde .

* ) Die 3 Procent ſtanden im März 1792 auf 906.



wendet zu werden . Das Syſtem des Sinkingfund von einem

Procent wurde in Anſehung der fruͤhern Anlehen einer Reviſion

unterworfen , und mit einer , im Jahre 1807 eingetretenen

Ausnahme bis zum Jahr 1813 befolgt . Die Beſchraͤnkung
des Sinkingfund auf vier Millionen Pfund , und eine aͤhnliche

Beſchraͤnkung , die man bey der im Jahre 1792 eingetretenen

Vermehrung eventuell ausgeſprochen hatte , wurde zuruͤckgenom⸗

men ; und einige andere fruͤhere Beſtimmungen , wegen heim⸗

gefallener Annuitaͤten von beſtimmter Dauer , und wegen Er⸗

ſparniſſen durch Zinſenrebuction ebenfalls aufgehoben .

V . Im Jahr 1807 ſchlug Lord Henry Petty , jetziger

Marquis von Lansdown , als Kanzler der Schatzkammer , einen

neuen Plan vor , der auch angenommen , aber , da deſſen Schoͤp⸗

fer ſein Amt nur kurze Zeit verwaltete , nur ein Jahr lang

befolgt ward .

VI . Im Jahre 1813 wurde ein , von dem Kanzler der

Schatzkammer vorgeſchlagener , neuer Plan angenommen , der

im Weſentlichen die Zuruͤckfuͤhrung des Sinkingfund auf die

urſpruͤnglichen Grundlagen von 1786 und 1792 bezweckte.

Die fruͤher eingetretenen Veraͤnderungen hatten folgende

Wirkungen :

1 . Durch die Vereinigung der beyden Tilgungsfonds von

1786 und 1792 , welche im Jahr 1802 erfolgte , wurde die

Ausſicht auf eine Herabſetzung der Staatslaſten , oder die Be⸗

der Schuldentilgung gewidmeten , Fonds zu

Nach dem
nutzung eines ,

kuͤnftigen Bedürfniſſen , weiter hinausgeſchoben.

erſten Plane ſollte eine Erleichterung durch Verminderung der

Toxen eintreten , ſobald die engliſche Schuld von 238,23 1,248
Pfund Sterling , welche damals vorhanden war , vollkommen

getilgt ſeyn wuͤrde, was man , nach den ſpaͤtern Verfuͤgungen,

gegen das Jahr 18 13 erwarten durfte . Nach der im Jahr

aift

ſt



1802 erfolgten Vereinigung beyder Fonds war nicht fruͤher
eine Herabſetzung der Laſten zu erwarten , als bis die ganze
damalige Schuld von 499,83,063 Pfund Sterling abgetra⸗
gen ſeyn wuͤrde , was bis zum Jahr 1830 geſchehen ſollte .

2. Durch die Zuruͤcknahme der Verfuͤgung , welche den

erſten Tilgungsfond auf vier Millionen beſchraͤnkte, wurde die⸗

ſer Fond uͤber die , demſelben urſpruͤnglich geſteckte , Graͤnze er⸗

weitert , und dadurch

3. der Betrag der Auflagen zur Herbeyſchaffung des Til ,

gungsbeduͤrfniſſes erhoͤhet, waͤhrend zu gleicher Zeit eine Aufhe⸗
bung der Taxen , welche fuͤr die zuruͤckgekaufte Schuld urſpruͤng⸗
lich eingefuͤhrt worden waren , erſt nach vollſlaͤndiger Tilgung der ,
im Jahr 1802 vorhandenen , Schuldkapitalien eintreten ſollte .

Nach dem von Vanſittart vorgeſchlagenen Plane ſollte die,
nach den urſpruͤnglichen Verfuͤgungen beabſichtigte , Erleichte⸗

rung gewaͤhrt, das unmaͤßige Anwachſen des Tilgungsfonds ver⸗

hindert , und zu gleicher Zeit den Glaͤubigern die naͤmliche Si⸗

cherheit gegeben werden , als wenn ſie ein Recht auf die Be⸗

handlung nach den Verfuͤgungen von 1792 haͤtten, wornach

jedes Anlehen laͤngſtens innerhalb 45 Jahren , von der Zeit
der Entſtehung an gerechnet , zuruͤckgekauft , oder auf andere

Weiſe getilgt werden ſollte .

Zu dieſem Ende wurde erklaͤrt :

1. daß eine , dem Schuldkapital von 1786 gleiche
Summe , und ein , den Zinſen jenes Kapitals beynahe gleicher,
Betrag von Zinſen ſich in den Haͤnden der Tilgungscommiſſion
befinde , und feſtgeſetzt , datz , ſobald die Zinſen der zurück⸗

gekauften Schuld dem Betrage der Zinſen von dem Schuldkapi⸗
tale , das im Jahr 1786 vorhanden war , vollkommen gleich
ſeyn wuͤrde, dieſe ganze Schuld fuͤr abgeloͤſt zu erklaͤren, und
die Summen , die ſeither zur Verzinſung und ſucceſſiven Til⸗

gung verwendet wurden , ſobald es noͤthig ſey , fuͤr kuͤnftige



neue Anlehen benutzt , und daß daher fuͤr die Verzinſung und

Tilgung ſolcher neuen Anleben , ſo weit die heimgefallenen Zin⸗

ſen reichen , keine neue Taxen auferlegt werden ſollen . Dar⸗

nach ward angenommen , daß die Anlehen , die man bey der

Fortdauer des Krieges in den Jahren 1813 , 1814 , 1815

und 1816 zu beduͤrfen glaubte , und noch ein Theil der im

Jahr 1817 , unter gleicher Vorausſetzung noch erforderlichen,

keine neuen Auflagen verurſachen wuͤrden .

Da der conſolidirte Fond im Jahr 1802 in der Be⸗

trachtung , daß der vereinigte Tilgungsfonds durch die damals

getroffenen guͤnſtigen Verfuͤͤgungen eine Vermehrung ſeiner Laſten

wohl ertragen koͤnne , mit den oben erwaͤhnten 86,796/375

Pfund Sterling , die urſpruͤnglich keinen Tilgungsfonds erhalten

hatten , belaſtet worden war ; jene guͤnſtigen Verfuͤgungen nun

aber zum Theil zuruͤckgenommen wurden , ſo wurde , um ſaͤmmt⸗

liche öffentliche Glaͤubiger in eine gleiche, guͤnſtige Lage , nach den

Anordnungen vom Jahr 1792 , zu ſetzen,

2. beſchloſſen , daß fuͤr obige Anlehen ein Tilgungsfonds

von einem Procent vom Hundert mit 867,963 Pfund Ster⸗

ling eingeſetzt werde .

Damit durch die Ausgabe von Schatzkammerſcheinen keine

Schulden entſtehen , fuͤr deren ſucceſſive Abzahlung nicht ge⸗

ſorgt waͤre, wurde

3. verordnet , daß fuͤr den Betrag der fruͤhernSchatz⸗

kammerſcheine ebenfalls ein Tilgungsfonds von einem Procent

in das Budget aufgenommen , und daß dann jedes Jahr fuͤr

den , im Laufe deſſelben entſtandenen , Zuwachs , zu deſſen Ab⸗

tragung keine Mittel angewieſen wuͤrden , ein gleicher Tilgungs⸗

fonds aus geſetzt werden ſolle .
Ferner wurde

4. beſtimmt , daß in Zukunft , ſtatt einen Sinkingfund

von einem Procent fuͤr die Tilgung eines jeden einzelnen Anle⸗



hens zu bewilligen , der ganze Fond zu vereinigen , und zur
Tilgung der Anlehen nach der Reihe ihrer Entſtehung zu ver⸗

wenden , und ſo bald als eine , den aͤlteſten Anlehen gleiche,
Summe zuruͤckgekauft ſeyn ſollte , der Betrag der Zinſen und
des Tilgungsfondes eines ſolchen abgeloͤsten Kapitals als diſ⸗
ponibel fuͤr den oͤffentlichen Dienſt zu betrachten , und daß auf

gleiche Weiſe , durch den vereinigten , zur Ablöͤſung aller ſeit 1792
contrahirten Anlehen beſtimmten , Sinkingfund , auch jedes

kuͤnftige Anlehen nach der Zeitfolge der Entſtehung abzuloͤſen,
und alsdann der Belauf der davon herruͤhrenden Laſten als

freygeworden zu betrachten ſey. Aber der ganze , durch die

Beſchluͤſſe von 1786 , oder ſpaͤtere Verfuͤgungen geſchaffene ,
Tilgungsfonds ſollte fortbeſtehen , und ſeinem Zwecke gewidmet
bleiben , bis der ganze Betrag der vorhandenen , und waͤhrend
des Krieges noch entſtehenden Schulden abgeloͤſt ſeyn wuͤrde.

Da nach dieſen Verfuͤgungen die Tilgung der folgenden
Anlehen nicht vom Augenblick ihrer Entſtehung anfangen konnte ,
ſondern bis zur Tilgung aller fruͤhern Anlehen ausgeſetzt bleiben

mußte , ſo wurde , um die Berichtigung einer jeden Schuld in⸗

nerhalb eines Zeitraums von 45 Jahren , von der Zeit ihrer

Entſtehung deſto mehr zu ſichern ,

5. verordnet , daß in jedem Jahre , wo das erforderliche

Anlehen groͤßer iſt , als die zur Sckuldentilgung verwendbare

Summe , a ) fuͤr den , dieſer verwendbaren Summe gleichkom⸗
menden , Betrag , der gewoͤhnliche Tilgungsfonds von einem

Procent des Nominalkapitals , und b ) fuͤr den Betrag des

Ueberſchuſſes ein ſtaͤrkerer Tilgungsfonds , naͤmlich eine , der

Haͤlfte des Zinsbeduͤrfniſſes gleichkkommende , Summe , ausge⸗
ſetzt werden ſoll .

Darnach mußte nun

6. der Betrag der aufzuerlegenden Taxen jedes Jahr auf

folgende Weiſe beſtimmt werden . Die Zeit der vollſtaͤndigen



Abloſung eines Anlehens war nach Abſ. 4 , die Belaſtung der

conſolidirten Fonds mit Zinſen und Tilgungsfonds nach Abſ . 5

zu beſtimmen . Fiel im Laufe des Jahres kein früuͤheres Anle⸗

hen , als getilgt anheim , ſo mußten fuͤr den Betrag der Zinſen

und des Tilgungsfonds neue Taxen auferlegt werden . Wenn

aber ein Anlehen , oder mehrere zu Ende gingen , ſo mußten

die Zinſen dieſes , oder dieſer Anlehen zur Deckung der neuent⸗

ſtandenen Belaſtung verwendet , und nur fuͤr den Ueberſchuß

der neuen Belaſtung Taxen aufgelegt werden . Ueberſtiegen die

Zinſen der heimgefallenen Anlehen den Betrag der Belaſtung ,

welche die neuen Anlehen herbeyfuͤhrten , ſo wurden keine neuen

Taxen erhoben . Der Ueberſchuß jener Zinſen verblieb dem con⸗

ſolidirten Fonds zur Deckung kuͤnftiger Anlehen .

Um dieſen vielbeſprochenen Plan in ein helleres Licht zu

ſetzen , fuͤgen wir eine Darſtellung der Anlehensoperationen vom

Jahre 18 13 bey , da er ſeine erſte Anwendung fand .

1. Die Anlehen vom Jahr 1813 betrugen fuͤr England :

Geliehene Fundirte
Summen Kapitalien

a ) an fundirten Schatzkam⸗

merſcheinen je fuͤr 1o0 Pfund

Darlehen 115 Pfd . 10 Schl . fun⸗

dirtes , 5 Proc . tragendes Kapital 12,000,000 13,860,000 .

b ) an fundirten Schatzkam⸗

merſcheinen je fuͤr 100 Pfund

139 Pfd . fundirtes , 4 Proc . tra⸗

gendes Kapital 3,755/00 5/220,423 .

c . ) an Anlehen je fuͤr 100

Pfund 170 Pfund 3 Proc . tragen⸗

des . Kapital 21,000,00 35,7 00,000.

36,755/700 54/7 80,425·



000

36,755,7 00 .

2. Der Betrag des Tilgungs⸗
fonds fuͤr die engliſche Schuld wurde

fuͤr dies Jahr geſchaͤtzt auf 13,013,9 14 .

Wi jäiäjiĩiiii eeeeeee

3. Der Ueberſchuß der Anle⸗

hen betrug daher . 23,741,786 .

4. Den erſten Theil des Anlehens bildeten :

Erhobene Sumnien Nominalkapital

zu 5 Procent fundirte Schatzkam⸗

merſcheine 12,000 , 000 13,860,000 .

zu 4 Procent fundirte Schatzkam⸗

merſcheine 1,013,914 1,409,340 .
Wäiiiiieee

13,0 13,914 15,269,340 .

Die Laſten , welche dieſe Anlehen mit ſich brachten , be⸗

trugen

an Zinſen von den 3 Pro . 6093,000 .
— — — — 1 Prooo . 56,374 .

Verwaltungskoſten 4,580 .

Tilgungsfonds vom einem Proc . des Kontnel
Kapitals . 152,693 .

EEE
Summe der Laſten 960,747 .

Den zweyten Theil der Anlehen bildeten :

Erhobene Summen Nominalkapital

a ) zu 4 Proc . fundirte Schatz⸗

kammerſcheine 4 2,,741,766 3,811,083 .
b ) das in den 3 Proc . Stocks

gemachte Anlehen 21,000,00 35,00,000 .
PPPUU
23,741,786 39,5 11,083

Anhang 1. 4



Die Laſten von den zu 4 Proc . fundirten

Schatzkammerſcheinen betrugen an Zinſen . 152,443 . 1

Verwaltungskoſten . 8 5 8 1,144 .

Sinkingfund , beſtehend in der Haͤlfte der Zinſen 76,221.
⏑ . —

22,808 .
Summe 2 5

von den Anlehen : f

Zinſen 5 1,07 1,000 .

Sinkingfund , wie oben 8 53565,500 .

mit dem Anlehen verbundene Annuitaͤten 89,250 . 1

Sinkingfund der Annuitaͤten . 1,499.

Verwaltungskoſten . 113250
iieeeeeeeee , N

Summe 1,708/628 .

229,808 .
Hierzu obige 5

Ganze Laſt des zweyten Theils 1,938,436.

6. Hierzu die , von dem erſten Theile her⸗

ruͤhrenden Laſten 5 4 906,647 .

Ganze Laſt aller im Jahre 1813 gemach⸗

ten Anlehen 5 5 2,845,084 .

worunter 765,9 13 Pfd . Sinkingfund .

Um dieſe Laſt zu decken , wurden folgende

rückgekaufte Kavitalien als getilgt erklaͤrt :

3 Proc . conſol . 46,884/600 .

2 Proc . redur . 47,892,400 .

Summe 94,777,100 .

Wovon die Zinſen betrugen 8 2 . ,843,313 .

nicht eingerechnete Differenz 1 %

— —

*) Solche Finan : kunſtwerke ſtehen in einem grellen Contra⸗

ſte mit dem einfachen Weſen der Dinge . Möglichſte Spat⸗
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VII . Dieſer Plan wurde noch in den erſten Jahren
nach hergeſtelltem Frieden getreulich befolgt .

Da nach Aufhebung der Einkommenstaxe die Einnahmen
zu den Ausgaben nicht reichten , ſo mußte man mit der einen
Hand fortfahren zu leihen , waͤhrend man mit der andern Ka⸗

pitalien zuruͤckkaufte. Im Jahre 1819 kamen aber zu dem

Beduͤrfniß der Schuldentilgung noch bedeutende Zahlungen an
die Bank , und die Nothwendigkeit hinzu , die Summe der um⸗

laufenden Schatzkammerſcheine zu vermindern .

Das große Anlehen , deſſen man hierzu bedurfte , konnte

man zu erhalten nicht hoffen , da die Bank den Discont ver⸗

weigerte . Daher wurde man , wie ſchon erzaͤhlt worden iſt ,

ſamkeit in den Ausgaben ; Deckung der unvermeidlichen

Bedürfniſſe durch Auflagen und ſo weit die Krafte augen⸗
blicklich verſagen , Benutzung des Hülfsmittels der Anlehen ;
Tilgung der Schulden , wenn die Ausgaben ſich vermin⸗

dern , ſo ſchnell , als es ohne Nachtheil geſchehen kann .
Dies ſind die Puncte , die jedes Jahr in Ueberlegung zu
nehmen und nach Zeit und Umſtänden zu beſtimmen
waren . Zeit und Umſtände richten ſich aber nicht
nach Syſtemen , daher denn dieſe nach jenen ſtets wechſeln .

Die ſehr einfache Wirkung der oben dargeſtellten ver⸗
wickelten Operationen beſtand darin , daß ein größerer

Theil der Staatsausgaben durch Anlehen gedeckt wurde ,
als es nach dem Syſteme vom Jahre 1802 geſchehen durfte .
Nach dieſem Syſteme mußten nemlich die Zinſen der ge⸗
tilgten Kapitalien dem Sinkingfund verbleiben , und fuͤr die

Deckung der Zinſen und des Tilgungsfonds neuer Anle⸗

hen auch neue Mittel herbeygeſchafft werden .

Obiger Plan entſprang aus der Betrachtung , daß die

7 Umſtände eine Vermehrung der Taxen nicht mehr erlaub⸗

4
*



„

genöͤthiget , den Tilgungsfonds anzugreifen , um eine bedeu⸗

tende Summe fuͤr den laufenden Dienſt zu verwenden .

55

Brittiſche Anleheasoperationen vom Anfang

des franzoͤſiſchen Krieges bis zum 1. Februar

8

Durch die verſchiedenen Anlehen , welche Großbritannien,

und ſeit 1797 auch Itland , unter brittiſcher Garantie , in

England gemacht haben , wurden in dem Zeitraume von

1793 bis zum r . Februar 1817 folgende Summen wirklich

ten . Iſt man ſo weit gekommen , ſo muß man freylich
Dieſe vermehren ſich

zu Anlehen ſeine Zuflucht nehmen .

dann jahrlich um den Vetrag der Zinſen von den Anle “

hen des letzten Jahres und damit kann man fortfahren,

bis die angeſchwollenen Zinſen , wozu die Taxen nicht

mehr reichen , dem Kapital gleichkommen , das man bey

den Kapitaliſten jährlich zu finden vermag . Der Fehler

lag aber urſprünglich darin , daß man die Taxen , die

man nach und nach zur Deckung der Zinſen für

die jährlich ſteigenden Anlehen , doch zuletzt aufle⸗

gen mußie , nicht lieber früher zur Deckung des

Staats Aufwands auflegte , wozu die frühern An⸗

tehen verwendet wurden .

Dech wir dürfen hierüber auf das A. Capitel , der er⸗

ſten Abiheilung des 4. Buchs verweiſen

Zweckmäßig war die Beſtimmung , daß nach dem Plane

von Vanſittart die Schulden eben ſo wie der Tilgunsfonds

als eine vereinigte Maſſe Endiscriminate mass ) betrach⸗

tet werden ſollte .
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erhoben , folgende Kapitalien fundirt , und folgende Kapitalien
zuruͤckgekauft:

Jahr Erhobene Nom' nal⸗ Zurückgekaufte
Summen Kapital Kapitalien

1793 4,500,00⁰ 6,250 %0 2,174,405 Pf . St .

1794 12,907,45r 15/676,526 2,804,/945

1795 19,400,4 ? 7 25,/609,868 3 ) /083 . 455

1796 ) 20,26,727 41,303,599 4,390,670

1797 45/529,/399 70,0 12,660 6,716,053
1798 17,000,ooo 34 . 000,00 7,871,273
1799 18,/800 , 00⁰ο 32,749,250 77/282,169
1800 20 , 500,00⁰0 32,185 , 00 77/480,02
1801 28,000,00⁰0 40,210,0⁰ 8,320/32¹
1802 33/910,50 44,128,688 8/00f, —g
1803 12,000 OO0 19,200,,00 10,914,808
1804 14 , 500,00⁰0 26,390, %ß 11,884,630
1805 24,000,000 44 203/124 12,880,982
1806 20,000,ο 33,200 %j , 0 13,522 , 108

1807 15,700,0 23,704 . 825 14/084 , 170
1808 14,/500 %õ%,/ã, ! 16,647,629 14,/822,477
1809 21,932 , 100 24,878/122 15,248,307
1810 21/71 5o0 27,391,358 16,647,803
181T 24jοοhEjꝑn 209 244,7T1T 19,330,733
1812 32,221,325 48,390 %031 22,490,4 17
1813 42,755,70 % ¼ 64 . 98 %,423 235,722 , 853

1814 46/007,400 70,988,430 20,780 557

1825 54,135,589 87,448,402 22,380,872
1816 3/000ο⁰ο 3,000οο 20,807 , 871m.

Summe 576,527,788 870,891,785 300,564,908 .

) Unter den Anlehen vom Jahre 1796 iſt eines von 18
Millionen Pfund Sterling ( unter dem Namen loyalty
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Die jaͤhrlich entlehnten Summen ſind ſehr ungleich ,

theils weil der Vollzug der , in einem Jahre eroͤffneten , An⸗

lehen oft in das naͤchſte Jahr ſich ausdehnte , theils weil

von Zeit zu Zeit die , in fruͤheren Jahren angehaͤuften,

Schatzkammerſchulden fundirt wurden.

Der Betrag der wirklich erhobenen , und in die

Staatscaſſe gefloſſenen Summen belief ſich im Durchſchnitt :

I . in dem Zeitraume von 1793 bis 1815 einſchließ⸗

lich , iäbelich aufffß˖ - 24,935/990.
2. in dem Zeitraume von 1793 bis 1802 ,

auf 5 23,/106,457.

3. in den Jahren 1803 bis 1809 17,518/89l .

loan ) begriffen , deſſen Uebernehmer für 100 Pfund eine

Obligation von 112 Pf . 10 Schil . und die Wahl erhiel⸗

ten , zwey Jahre nach Abfluß des Friedens entweder baare

Bezahlung zu fordern , oder ihre 5 Procent tragende Stocks

in 3 Precent tragende , nach dem Verhaltniß von 133 Pf .

b Schil . 8 D. von den letzten für 100 Pfund der erſten ,

zu verwandeln .

Dieſe Bedingungen wurden verſchiedentlich abgeändert .

Durch die Verwandlung der Nominalkapitalien erhöhten

ſich dieſelben in den Jahren 1804 und 1805 um

5,143,124 Pfund , welche in der Rubrik „ Fundirte Ka⸗

pitalien ““ unter dem Jahr 1805 eingetragen ſind , obwohl

die Vermehrung nur nominal iſt .

Baar zurückgezahlt wurden von dieſem Anlehen vom

Jahr 180b bis 181b nur 2,32b,885 , welche hier unter

den getilgten Summen nicht enthalten ſind .

Am 1. Februar 1817 waren noch 1,056,530 rückſtän⸗

dig , der Reſt iſt in andere 3 und 5Proc . tragende Stocks

verwandelt .
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4. in den Jahren 18 10 bis 1812 265,977,44t .

5. in den Jahren 1813 bis 1818 . 47,632,896 .

Zieht man die , zum Aufkauf der brittiſchen , und der

von Großbritannien garantirten iriſchen Stocks wirklich ver⸗

wendeten , Summen von den aufgenommenen Kapitalien ab ,

ſo betragen die dem Kapitalmarkte effectiv entzogenen Kapi⸗
talien jaͤhrlich im Durchſchnitt : *)

in den Jahren

1793 bis 1802 ungefaͤhr 19 Millionen

1803 — 1809 9 —

1809 — 1812 — 14 —

1813 1815 — 34

Außer den Anlehen fuͤr die eigenen Beduͤrfniſſe Groß⸗

britanniens wurden in den Jahren 1795 und 1797 deren

zwey fuͤr Oeſtreich , und in dem Jahre 1809 eines fuͤr Por⸗

tugal gemacht . Das erſte oͤſtreichiſche betrug 4,600,000 ,

das zweyte 1,620,000 , und das in den 3 Procent tragen⸗

den Stocks fundirte Nominalkapital beider Anlehen 7,502,33

Pfund .

Die fuͤr Portugal aufgenommene Summe belief ſich

auf 600,000 Pfund , wurde auf gleiche Weiſe in den drey

Procent tragenden Stocks mit 895,522 Pfund fundirt , und

*) Nach einer auf die , von Hamilton angegebenen , rückge⸗
kauften Nominal - Kapitalien und den Durchſchnitt des

Kaufpreiſes gegründeten approximativen Berechnung . Wenn

man für den Zeitraum von 1613 bis 1815 die in dieſen

Jahren eingetretene Verminderung der Schatzkammerſcheine
abzieht , ſo iſt der Durchſchnitt nur 32 Millionen Pfund .
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von Groß britannien garantirt , welches ſowohl fuͤr Vetzinſung ,

als ſucceſſive Tilgung ſorgte .

Irland hat noch beſondere Anlehen gemacht ,

Dublin erhoben , und verzinst wurden , und Gen ſo , wie die

fuͤr ſtemde Maͤchte negocirten , unter den , in der ſo eben ge⸗

gebenen Ueberſicht dargeſtellten , Summen nicht enthalten ſind .

Im Ganzen betragen die in dem Zeitraum von 1703

bis zum 5. Januar 1817 durch Anlehen wirklich erhobenen

Anlehensſummen ( sums raised ) ungeſaͤhr 609 Millionen

Pfund ohne die Schatzkammerſcheine —) ; und die in gleichem

Zeittaume , zum Aufkauf von brittiſchen , iriſchen und der ,

von den fremden Anleihen herruͤhrenden Stocks , wirklich ver⸗

wendeten Summen ( sums expended ) , nicht ganz 197

Millionen . * )

die in

) Nämlich :

1. für England 511,777,786 Pf . St .

2. Für Irland in London erhoben ,

von Großbritannien garantirt 64,750,000
3. Für Irland , urſprunglich von

Großbritannien nicht garantirt

britt . Cur . 206,271,531

4. Für Oeſtreich und Portugal 6,820,000
eeeeeeeeeeeeeee

609,619,319 Pf . St .

* n ) Es wurden verwendet zur Tilgung :
1. Der brittiſchen Schuld vom Jahre

176b bis zum 1. Febr . 1817 183,360,223

2. Der iriſchen , von Großbritannien ga⸗

rantirten 11,873,459

3. Der beſondern iriſchen , von Großbri⸗

tannien nicht garantirten , in britti⸗

ſchem Current 5,439,8b5
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Die unfundirte brittiſche Schuld hat ſich in dem Zeit⸗
raume von 1793 bis 1817 gleichfalls bedeutend vermehrt .

Der Betrag der Schatzkammerſcheine ſtieg von 1 1,36 1,000
auf 44 . 650,00 , alſo um 33,289,000 Pfund Sterling .

Die Schatzkammer⸗ , Marine⸗ und Artillerieverwaltungs⸗
ſcheine betrugen am 5. Jaͤnner

Vermehrung oder Verminderung
1793 14,902,6256 .

1808 19,961, „ 408 ＋ 5/058,783 .

1809 47,383,632 ＋ 27,422,224 .

1813 54,055,632 ＋＋ 6,672,000.
1817 46,777,672 — 7 , 277,960 .

und einſchließlich verſchiedener anderer Artikel :

1813 657,838,696 .

1814 60,968,966 3,130 , 270.
1815 68 . 580,524 7,611,558 .
1816 438,725,359 — 19,865/165 .

1817 50,047,88 ＋ 17,321,29 .

201,682,547

4. Der öſterreichiſchen und portugieſi⸗
henn

EEECC········

Summe 203,109,839

Außer dieſer zum Aufkauf verwendeten

1 Summe wurden an den ſogenannten 10-

Jalty loan zurückbezahlt 2,321,590
ieereeee .

Summe 205,431,429

Hiervon ſind aber ohngefähr 8 Millionen Pfund Ster⸗

ling abzurechnen , die vor dem Jahre 1793 , nämlich ſeit

f Gründung des Pitt ' ſchen Tilgungsfonds im Jahre 1786
0 bis 1702 einſchließlich , zur Tilgung der brittiſchen

Schuld verwendet worden ſind , da dieſelben unten dem

erſten Poſten enthalten ſind .



Im Ganzen wurden alſo durch Anlehen und durch

Schatzkammerſcheine , nach Abzug der zur Schuldentilgung ver⸗

wendeten Summen, ungefaͤhr445 Millionen erhoben .
Folgende Ueberſicht zeigt , in welchem Verhaͤltniß die

angewieſenen Zinſen zu den , in die Staatskaſſe gefloſſenen ,

Kapitalien ſtanden .

Jahre Intereſſen

1793 42

1794 4

1795 ( 42

1706 4²

1797 538

und 6265

1798 6

1799 5³³

und 5⸗5

1800 4325

1801 4²

1802 3²

1803 425

1804 25

2. Fundirte Schatzkammerſchei

gehends keine Annnitaͤten verbunden waren :

Jahre

1794

1795

1706

1802

1808

1809

1. Anlehen .
Intereſſen

einſchließlich
der

Annuitäten

keine

42

4²⁰

428

keine
2

25

6²³

keine

keine

keine

keine

keine

5²
keine

Intereſſen
1

5²

5N1

N40

OlÆ

Oi

5

und 5

*8Q909

Jahre Intereſſen

1805 5²

1806 4429

18 435

188 458

1809 4⁸

1810 42

1817 528
und 42

1812 5328

und 525

18˙3 52

und 528

1814 423

1815 5²

Jahre

1810

1811

1812

1813

1815

2

Intereſſen
einſchließlich

der
Annuitäten

keine

keine

keine

keine

4³
keine

keine

4⁴⁸

keine

keine

5³8
keine

keine

keine .

ne , womit durch⸗

Intereſſen
3

5²

222 ◻

N

l

Ou

dn]

ε

Iu
AI

N

N. 01

ei

oi

Ol=

Oαε
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Die Darleiher hatten , nebſt dem anticipirten Zinſen⸗

genuß , noch den weitern , in ſeinem Einfluß auf den Zinsfuß

indeſſen unbedeutenden Vortheil anzuſchlagen , den ihnen das ,

nach dem Frieden zu erwartende , Steigen der Fonds verſprach .

Der Zinsfuß der durch Fundirung von Schaͤtzkammer⸗

ſcheinen entſtandenen Stocks war aus dem Grunde ſtaͤrker ,
weil ſie in der Regel in fuͤnf Procent tragende Kapitalien

verwandelt wurden , waͤhrend die neuen Anlehen meiſtens in

drey Procent tragenden beſtanden .

Dort war bey dem Fallen des Zinsfußes , welches die

Regierung zur Heimzahlung des Kapitals veranlaſſen konnte ,
der vom Steigen der Fonds zu erwartende Gewinn nicht ſo

groß , wie bey den letzten , die uͤbrigens wohl ſchwerlich ſo

bald auf 100 gehen werden .

Wenn man die Anlehen ausſcheidet , die in verſchiede⸗

nen Stocks vermiſcht eroͤffnet wurden , oder womit Annuitaͤ⸗

ten verbunden ſind * ) , ſo erhaͤlt man

1. fuͤr die reinen , nur in den drey Procent tragenden
Stocks fundirte eilf Anlehen im Durchſchnitt einen Zinsfuß

von 5 Pfund 2 Schilling fuͤr 100 Pfund , oder 518 Procent ;

2. fuͤr die in den fuͤnf Procent tragenden Stocks fun⸗

dirten zwoͤlf Anlehen im Durchſchnitt einen Zinsfuß von

5 Pfund 10 Schilling 3 D. , oder von 52 Procent .

3. In den vier Procent tragenden Stocks wurden un⸗

vermiſcht nur zwey Anlehen , zuſammen von 11,755 /00
Pfund Sterling nahe zu fuͤnf Procent gemacht . Dieſe geben

ober keinen ſichern Mazſtab .
Der Durchſchnitt der drey Procent tragenden Stocks

erhöht ſich auf 51889 Procent , und gibt fuͤr 100 Pfund

* ) Hamilton in dem angeführten Werke pag . 251 .
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Nominalkapital einen Preis von 57 25 , wenn man das be⸗

deutende Anlehen von 27 Millionen Pfund Sterling in den

Maßſtab aufnimmt , das im Jahre 1815 mit 46,980,000

Pfund in den drey Procent tragenden Stocks , und mit

2,700,000 in den vier Procent tragenden Stocks eroͤffnet wur⸗

de , und das letzte Kapital , in dem Verhaͤltniß von 3 : 4

erhoͤht , dem erſten beyſchlaͤgt.

Auch dieſer Durchſchnitt iſt noch etwas zu niedrig , da die

theuern Anlehen von 1797 und 1798 , womit Annuitaͤten

verbunden waren , in dem Maßſtabe nicht begriffen ſind .

6.

Betrag der brittiſchen und iriſchen Schuld ,

der Zinſen , Annuitaͤten und des Tilgungsfonds

am 1. Februar 1817 .

I . Schuldkapitalien nach Abzug der getilgten Summen .

1. Fundirte Kapitalien .

Wirkliches Kapital zu

Nominalkapital 3 Proc . berechnet

a ) Der brittiſchen Schuld . 682,769,315 794,903,557 .

b ) Der iriſchen , von Groß⸗

britannien garantirten , in

London verzinsbaren Schuld 33,944,904 87,41 1,028 .

c ) Der beſonderen , zu Dublin

verzinsbaren Schuld . 23,336,763 33/03,234 .

d ) Der üubernommenen Anle⸗

hen , naͤmlich des kaiſerlichen 5,58 1,917 5,58 1,917.
des portugieſiſchen 468,80r 468,801 .

Summe der geſammten britti⸗

ſchen und iriſchen fundirten

Schuld . . 796,101,700 922,068,538 .



796 , 101,70⁰0 92 2,068,538 .
Hierzu kommt

2. die unfundirte Schuld
an Schatzkammerſcheinen . . 44,650,300 73,225,900 .

——
Summe der fundirten und un⸗

fundirten Schuld . 840,762,000 995/294,433. Ä
3. Die ganze unfundirte Schuld betrug 50,047,088

unter allen Rubriken , alſo 3,397,7 88 Pfund mehr , als die
Summe der Schatzkammerſcheine „ Kund das ganze Nominal⸗

kapital der fundirten und unfundirten Schuld 846,148/788
Pfund Sterling , ohne manche Zahlungsruͤckſtaͤnde , wofuͤr noch
keine Scheine ausgeſtellt ſind , zu rechnen ( Ham . p. A
Dazu kam noch die iriſche unfundirte Schuld mit 5/774,883
iriſcher , oder 5,367,088 brittiſcher Current . Allein da eine ſchwe⸗
bende Schuld uͤberall angetroffen wird , und ruͤckſtaͤndige Forde⸗

rungen an Steuern dagegen gerechnet werden moͤgen , ſo muß
man , beſonders wenn man den Schuldenſtand von verſchiede⸗
nen Perioden vergleicht , wo die Staatseinkuͤnfte ſehr verſchie⸗
den ſind , hierauf Ruͤckſicht nehmen . Wenn man die Schatz⸗

kammerſcheine , die man , bey dem hohen Betrage anderer lau⸗

fenden Schulden , der ſtaͤndigen Schuld wohl beyzaͤhlen darf ,
von der Summe der unfundirten abzieht ; ſo bildet der Reſt ,
der dem fuͤnften Theile der Staatseinkuͤnfte gleich kommt , noch
eine namhafte ſchwebende Schuld .

II . Zinſen und Annuitaͤten der Staatsſchuld .

1. Der fundirten .

Die Zinſen der brittiſchen , und der von Großbritannien garan⸗
tirten und uͤbernommenen Schulden ( obige Poſit . 3* 2
und 4 ) betrugen 26,650,959 .
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26,650,959 .

Der beſondern iriſchen , in Dublin verzins⸗

lichen Schuld 1,011,096 . 5
iieeee

Summe der fundirten Zinſen . . 27,062,055 ,

Hierzu

2. die Zinſen der brittiſchen Schatz⸗

kammerſcheine 2,196,777 .

Summe der Zinſen der fundirten Schuld ,

und der brittiſchen Schatzkammerſcheine 29 858,832 .

3. Annnitaͤten .

1. Die von brittiſchen , und anderen von

Großbritannien garantirten Anlehen her⸗

ruͤhrende betrugen , einſchließlich der

lebenslanglichennnndnmn 1,883,159 .

2. die beſondern iriſchen , in Dublin zahl⸗

He ( 44,00f .
ieeeeeeeeer S8n

Summee 1,927,160 .
ieeeeeeeeee

3. Summe der Zinſen und Annuitaͤten . 31,785,992 .

* ) Sind von Hamilton pag . 163 und 1b7 zu 1,001,097

angegeben . Dieſe Angabe beruht aber auf einem Fehler

in der Reduction des iriſchen Geldes , in welchem die

Zinſen 1,005,355 Pfd . betragen . Daher ſtimmt auch bey

Hamilton pag . 165 u. 167 das zu drey Proc , reducirte

Schuldkapital mit dem angegebenen Zinsbetrage nicht

überein .
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Die meiſten Annuitaͤten endigen im Jahre 1860 . ; die
lebenslaͤnglichen, zur Schuldentilgung verwendeten
am 1. Februar 1817 225,255 Pfund Sterling .

Die vom oͤſtreichiſchen Anlehen herruͤhrenden endigten imU

Jahre 1819 .

„ betrugen

III . Tilgungsfonds .

Am 1. Februar 1817 betrug
I . der Tilgungsfonds der brittiſchen

Schuld .
11,673,374 Pfd . St .

2. der iriſchen , von Großbritannien
garantirten Schuld . 1,612,226 —

3. der kaiſerlichen Anlehen 94,352 —
des portugieſiſchen Anlehens . 42,801 —

5. der beſondern iriſchen Schuld . . 586,806 —

iiieeeeeeeeeeeeee
Summe 14,000,853 Pfbd. St .

Seit Errichtung des Tilgungsfonds ſind folgende Kapita⸗
lien getilgt worden :

I . von der brittiſchen Schuld

a ) durch Aufkauf , der in einem Mit⸗
telcurſe von 62 fuͤr die 3 PEt ,
Stocks Statt fand 291,7 19 , 172 Pfd . St .

b ) durch Ausbleiben der Schuldner,
deren Dividenden dem Sinkingfund
heimfielen , und durch Benutzung
der Zinſen zur Schuldentilgung 539,268 —

c ) durch Verwandlung in Leibrenten 3,449,9056 —
d ) durch Abtrag mittelſt Abloͤſung der

Landtare

12

3**3*«„ 45,90,994 —
D EE

Summe 320,999,994 Pfb. St .



320,999,094 Yfd . St .

2. von der iriſchen , von Großbritannien

garantirten Schuld . 19,087,846 —

3. von den kaiſerlichen Anlehen . . 1,920/ %16 —

4. von dem portugieſiſchen Anlehen 423 —

Summe 352,435/277 —
5. von der beſondern iriſchen Schuld

8,919,362 brit . Curr, 3 8,233,252 —

Summe 350,668 . 530 Pfd . St .

Dieſe getilgten Summen ſind bey der Darſtellung der

Schuldkapitalien am 1. Februar 1817 / wie ſchon bemerkt

worden iſt , in Abzug gebracht .

Vergleichung des Schuldenſtandes vor und nach

der Periode von 1793 bis 1817 .

1. Im Jahr 1793 betrug
Auf ein 3 Procento⸗

Kapital berechnet

à ) das brittiſche Schuldkapital nach

Abzug der durch den Sinkingfund

getilgten Kapitalien 227,982,148 250,8 19,143.
b ) das iriſche auf britti⸗

ſche Current reducirt . 1,193,083 1,418,100 .

Summe 2209,075,22 1 252,237,243 . —“)

In der Tabelle p. 331 , wel⸗
* ) Hamilton pag . 167 . —

allenen Stocks nicht
che hiervon abweicht , ſind die verf

innebegriffen .

u * ) Die geſammte unfundirte Schuld belief ſi

14,902,035 , alſo um 3,541,035 höher .

Dieſe , ebenfalls ungefähr einen Fünftheil der

maligen Staatseinkünfte betragende Summe unfundirter

Schulden iſt hier , wie oben , hinweg gelaſſen .

ch damals auf

da⸗
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229,075,22 252,237,243 .
Hierzu die Schatzkammer⸗

ſcheine , welche damals im Um⸗

lauife Waärenn 11,361,000 11,367,000 .

Summe 240,436,221 263,598,243 .
2. An Annuitaͤten wurde damals bezahlt

a ) an brittiſchen ( ˙ ( öæſ81,393,870
Fooo⸗⸗⸗·⸗·⸗· 44,020.

iiiii

1,337,890 .

3. Die Intereſſen beliefen ſich

a ) fuͤr die brittiſche Schuld aut 7,524,574 .
ohh 42,543 .

iiieeeeeee

7,567,117 .

Hierzu

4. die Zinſen der damaligen Schatzkammer⸗
ſcheine , zu 3 Procent geſchaͤtzt, unge⸗

„ ns
iieeeeeeeeeeee

77907,947 .

5. Die Summe der Zinſen und Annui⸗

taͤten betrug im Jahre 1793 . 9,245,837 Pfd . St .

Wenn man den Schuldenſtand von 1793 , und vom

1. Februar 1817 vergleicht , ſo zeigt ſich

I . daß ſich das Kapital der fun⸗

dirten Schuld und der Schatz⸗

kammerſcheine , die Zinſen zu

3 Procent berechnet , waͤhrend
des Krieges vermehrt hat um 731,696,195 Pfd . St .

Anhang 1. 5
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2. daß die Zinſenlaſt um 21,930,885 Pld . St .

3. die Summe der Annuitaͤten aller

Ait Aintn . . 589 %

4. und der Betrag der Zinſen und

Annuitaͤten zuſammen genom⸗

i

geſtiegen iſt .

Der Werth jenes 3 Procent tragenden Kapitals zu 57 15

berechnet , gibt mit dem zwoͤlffachen Betrag der Annuitaͤten eine

effective Schuldvermehrung von 430 bis 431 Millionen Pfund

Sterling .

GBey dieſer Berechnung muß man aber in Anſchlag brin⸗

gen , daß uͤber 25,290,994 Pfd . Sterling durch die Landtaxe

getilgt worden ſind , wodurch das eigentliche Kapital , um wel⸗

ches die Schuld vermehrt wurde , auf 786,987,189 Pfund

Sterling ſteigt .

Wenn man dies Nominalkapital , 100 Pfund nicht

ganz zu 58 gerechnet , ungefaͤhr zu 438 Millionen Pfund Ster⸗

ling anſchlaͤgt , und dieſer Summe das Kapital des Mehrbe⸗

trags der Annuitaͤten von 589,270 Pfund Sterling , nach ei⸗

ner ungefaͤhren Schaͤtzung, mit dem zwoͤlffachen Betrage derſel⸗

ben , d. i. ſieben Millionen Pfund Sterling wiederum beyfuͤgt,

ſo erhaͤlt man 445 Millionen , d. i. ungefaͤhr die naͤmliche Sum⸗

me, welche übrig bleibt , wenn man von den , ſeit 1793 durch

Anlehen und Schatzkammerſcheine wirklich erhobenen , Summen

( sums raised ) den Betrag der auf die Tilgung verwendeten

abzieht . Dies iſt das eigentliche Kapital , das durch Anlehen

verzehrt wurde .

Das zurüͤckzuzahlende Kapital iſt aber hoͤher anzuſchlagen ,

da , ſo lange die Papiere nicht uͤber Pari ſtehen , die Tilgung

durch Aufkauf nach dem Boͤrſeneurſe erfolgt .



87N. Man darf wohl annehmen , daß waͤhrend eines längern
Friedens die 3 Procent tragenden , die zu 87 bis 88 im Durch⸗

ſchnitt abgegeben wurden , nicht unter 80 , die 4 Procent tra⸗

genden , und die zu § Procent verzinslichen Stocks , welche letz⸗

tere im Durchſchnitt zu 90 bis 91 verkauft worden ſind , nicht

unter Pari abgeloͤſt werden koͤnnen .

Rechnet man bey den verſchiedenen Stocks , die ſeit 1793 ,
nach Abzug der durch Aufkauf getilgten , geſchaffen wurden ,

nach jenen Verhaͤltniſſen, ſo zeigt ſich , daß man , um die Summe

zu tilgen , um welche ſich die Schuld waͤhrend des Krieges ver⸗

mehrt hat , 119 Millionen Pfund Sterling mehr aufwenden

muß , als man empfangen hat , d. i, ſtatt 445 die Summe

von 864 Millionen Pfund Sterling .

8.

Brittiſche Finanzopetationen ſeit dem 1. Fe⸗

bruar 18 17 *) , und Beſtand der Schuld

am 1. Januar 1819 .

1. Im Jahre 1818 wurde kein Anlehen gemacht , der

Tilgungsfonds ward zum Aufkaufe von Stocks verwendet , und

als die Revenuͤenuͤberſchuͤſſe, welche der Tilgungsfond auf ſolche

Weiſe aufzehrte , zur Beſtreitung der Ausgaben dieſes Jahres

* ) Wir geben dieſe Darſtellung wörtlich nach einer hand⸗

ſchriftlichen Mittheilung des Herrn Hamiltons , indem wir

unſere Bemerkungen unten beyfügen . Wenn wir da⸗

durch etwas umſtandlicher werden , als es der Zweck un⸗

ſerer Darſtellung erfordert , ſo glauben wir den Beſitzern

der letzten Ausgabe von Hhmiltons Schrift über die

brittiſche Nationalſchuld , gefaällig zu ſeyn .

5 *
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nicht hinreichten , ſo wurde das Deficit durch Ausgabe von

Schatzkammerſcheinen gedeckt.
Die Veraͤnderung , welche ſich in der fundirten Schuld

von Großbritannien und , ſo weit ſie in Großbritannien zahlbar

iſt , in der iriſchen Schuld in dieſem Jahre ergaben , ſind in fol⸗

gendem Verzeichniſſe dargeſtellt .

1. Brittiſche Schuld .

2 ) Beſtand der brittiſchen , und der von Großbritannien

garantirten , und daſelbſt zahlbaren iriſchen Schuld am

1. Februar 1817 in Pfd . St .

Namen Brittiſche Iriſche Summe

der Stocks Schuld Schuld

Bankſchuld . 14,686 , 800 14,686,800 . “)

3 procent . Annui⸗

taͤten von 1726 1,000 , oo0 1,000,00 .

Süuͤdſeeſtocks und

Annuitaͤten . 13,465/084 13/465,084 .

3 procent . Annui⸗

taͤten von 1751 880,60⁰ 880,600 .

3 procent . conſoli⸗

dirte 345,437,482 32,819,955 378,257,437 .

3 Proc . reducirte 104,791/906 42,948,574 147,740,480 .

4 procent . conſoli⸗

dirte 68,981,344 5,954,375 74/037/719 .

5 procent . Marine⸗

ſchulden . . . 132,674,557 2,322/000 134, 806,557.

681,493/259 83,944,904 765/½438,/163 .

* ) Der Mangel an Uebereinſtimmung der Summen in den

letzten Zahlen , mit den einzelnen Poſten ruͤhrt von Hin⸗

weglaſſung der Schillinge und Penc . her.



Namen Brittiſche Iriſche
der Stocks Schuld Schuld

Transport . . 681,493/259 83 . 944,904 765,438,163.
3 procent . loyalty

Anlehen 1,063 , 7908

Summe

1,063,798 .
Kapital der ſeit 10

Jahren nicht re⸗

clamirten Divi⸗

videnden 212,258 212,258 .

Beſtand am I . Fe⸗
bruar 1817 . . 682,769,315 83/944,904 766,719/419 .

b ) Vom r . Februar 1817 bis zum 5. Jaͤnner 1818 wur⸗
den zuruͤckgekauft, oder uͤbergetragen:

Suͤdſeeſtocks und Annuitaͤten 557,500 Pfb . St .
3 procent . Annuitaͤten von 1757 4500⁰
3 Proc . conſolidirte Stocks . 5,883,090
3 Proc . reducirte Stocks . . 11,942 833
4 Proc . conſolidirte Stocks 3,824
5 procent . Marine

28,372
5 procentige Ioyalty Anlehen 41,829

Iiiieeeeeee

18,502,449 Pfd . St .

Hiervon waren

zuruͤckgekauft worden 17,580,780
in Leibrenten verwandeltt 873,430
durch die Landtaxe uͤbertragen 98,238

iiieeeee
Summe wie oben . . 138,502,449

0

Zum Ankaufe der obigen 17,580/780 wurden 13,453/328
Pfund Sterling verwendet,



c ) Die Schuld betrug amer . Februar

„

Ab

die zuruͤckgekauften oder uͤbertragenen

Kapitalien V

2766,714½/19 .

18,502,440 .

748,211,770 .

Ab

die dem Tilgungsfond weiter zugefalle⸗

nen Kapitalien von nicht reclamirten

Diyidenden : : zß : . 9/788.
⏑,, , RRR

748,201/990 .

Dazu kommt

eine von Icland auf Großbritannien
üͤbertragene Summe 5 proc . Stocks von 7,667. 703.

Betrag der , in Großbritannien zahlba⸗

ren Schuld am 5. Januar 1818 7497869/694 .

d ) Die brittiſche unfundirte

Schuld beſtand am r . Februat

am F. Januar 1818 in

Vermehrung der unfundirten Schuld 16,034,538 . )

Verminderung der fundirten „ 18,503,/449 ,

8 50,047,088 .
66,68 ,526 .

Schuldverminderung 1,867,911 .

* ) Die Vermehrung beſteht aber in wirklich erhobenen

Summen , und die Verminderung iſt in Nominalkapita⸗

lien ausgedrückt , auch ſind die blos übergetragenen Ka⸗

pitalien darunter enthalten . Wenn man die wirklich zur



2. Iriſche , von Großbritannien urſpruͤnglich nicht ga⸗
rantirte Schuld in brittiſchem Gelde :

Betrag Zurückgekauft Reſt
Benennung der Stocks am 1. Februar imJahre 1817 am 5. Jänner

1817 1818

32 proc . Stocks . . 10,063,599 766,318 9,297,286 .

4 proc . Stocks . 626,446 626,446 .

5 procent . in Dublin

zahlbare11,025,504 IT,o257504¾

Zuwachs zu den 5 pro⸗

centigen nach einem

Geſetze vom Jahr 1817 3/193 .

5 procent . in London

zahlbar , aber nicht

von Großbritannien

garantitt 1,710,703 1,719,703 .

23,435,252 766,313 22,672,132 .

Tilgung aufgewendeten Summen vergleicht , ſo iſt nicht

nur keine Verminderung , ſondern , wenn man auch die

zur Tilgung der beſondern iriſchen und der öſtreichiſchen
und portugieſiſchen Schuld verwendeten Summen ein⸗

rechnet , die durch Verwandlung von Stocks in Leibren⸗

ten und durch die Landtaxe abgelöste Kapitalien aber

nicht in Anſchlag bringt , eigentlich eine effective Ver⸗

mehrung der Schuld von 22 Mill . Pfd . St . eingetreten .

Dieſe Verhältniſſe ſind bey Beurtheilung der , in den

Parlamentsverhandlungen vorkommenden Debatten über

die Reſultate der Schuldentilgung zu berückſichtigen . Je

nachdem man von Nomininalkapitalien , oder den wirklich

erhobenen und verwendeten Summen ausgeht , iſt das

Reſultat verſchieden .
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Uebertrag . 22,672,132 .
Hiervon ab

die 5 procent . Stocks ,

welche auf Großbritan⸗

nien uͤbertragen werden . 15,667,703 .
iieeeeeeeeeeeeeee

Ungetilgte beſondere iriſche

Schuld am5 . Jan . 1818 221ſ/004,429 .

3. Fremde Schuld .

Deutſche (oͤſtreichiſche )
Schuld 5,581,917 36,612 5,545,305 .

Portugieſiſche Schuld . 468,801 54 . 828 413,937 .

II . Finanzoperationen vom 5. Jaͤnner 1818 bis zum

5. Jaͤnner 1819 .

1. Es wurden in dieſem Jahre 3,000,o00 Pfund St .

durch Verwandlung von 3 Procent tragenden Stocks in neue

32 Procent tragende erhoben . Das Kapital der fundirten

Nationalſchuld erhielt durch dieſe Maßregel keinen Zuwachs ,

indem die Inhaber der 3 procentigen Stocks je fuͤr 100

Pfund derſelben , und gegen Nachzahlung von 11 Pfund , in

den neuen 35 Procent tragenden Stocks ein Kapital von

100 Pfd . erhielten . Die Unterzeichner erhielten bey der Fun⸗

dirung der Schatzkammerſcheine , wovon ſogleich die Rede

ſeyn wird , einen Vorzug .

Der Betrag der neuen 32 pro⸗

tentigen Stocks wor . . 2,272,00e Pfd . St .

wofuͤr gegeben wurden an

3 procent . conſolidirten 16,945/000 —

3 procent . reducirten 10,327/0⁰0⁰ —

Der Zuwachs an Zinſen der fun⸗

dirten Schuld war 136,360



2. Eine Summe von 27,262,000 Schatzkammerſcheinen
wurde zur Haͤlfte in den 3 procentigen conſolidirten , und
zur andern Haͤlfte in den 3 procentigen reducirten fundirt .
Fuͤr 100 Pfund Schatzkammerſcheine » ) erhielt man 64 in
den 3 proc . conſolidirten , und eine gleiche Summe in den
3 proc . reducirten , alſo im Ganzen 128 .

Der Betrag der 3 proc . conſolidirten war 17,447,680.
der 3 proc . reducirten 1½47,680 .

PEPEE·
Die fundirte Schuld ward alſo durch dieſe

Operation erhoͤht uvmm34,895,360 .
Die Zinſen der fundirten Schuld vermehr⸗

ten ſich dadurch uůõ . mmmm . 15,046,860 .

3. Durch den Tilgungsfonds wurden vom 5§. Jaͤn⸗

ner 1818 bis zum 5. Jaͤnner 1819 zuruͤckgekauft :
Siübddſee Annuitäten 8 251,300.

Annuitaͤten vom Jahr 1777777 . 19/000 .

3 procent . conſolidirte Stocks 7058,/053 .

3 procent . reducirte Stocks . . 7,922,726 .

3² procent .

Summe der zuruͤckgekauften brittiſchen Stocks 18,060,379 .

Zum Ankaufe dieſer Schuldſcheine wurden

14,274 . 670 Pfd . St . verwendet . Mit dem Be⸗

trage der nicht reclamirten Dividenden wurden

zuruͤckgekauft

3 Proc . conſolidirte 4,800 .

3 Proc . reducirte 26,800 .
ieeeeee 30,600 .

* ) Oder für eine gleiche Zahlung in Geld . Die Unterzeich⸗
ner der erſten Anleihe hatten den Vortheil , daß ſie für
die gleiche Summe , welche ſie in 3 : Proc , Stocks
übernommen hatten , auch hier vorzugsweiſe zugelaſſen
wurden .



die Kapitalien der neuerdings zugef

18/090/979 .

Hierzu kommen

allenen , ſeit

10 Jahren nicht reclamirten Dividenden 3,209 .

Durch die Landtaxe wurden abgelöſt . 112,859 .

In Leibrenten wurden verwandelt . 571,/70T.
————————

18,778/808 . ·
684006 .

Zuruͤckgekaufte 37 procent . iriſche Stocks

Summe 19/402,814 .

4 ) Beſtand

à ) der brittiſchen , und der von Großbri⸗
tannien urſprünglich garantirten iriſchen

Schuld am 5. Jaͤnner 1818 749/

b ) Beſondere iriſche , in Irland zahlbare
21/004/430 ,

869/604 .

Schuld des vereinigten Koͤnigreichs am

5. Jaͤnner 18188 . 779/874,124 .

Zuwachs durch Fundirung der Schatz⸗

kommerſcheine im Jahr 1818 34,895/360 .

Vermehrung der 5 procent iriſchen Stocks

vermoͤge geſetzlicher Verfuͤgung . 3 69253
ieeeeeeeeee e

Summ 805/773 • 177 :

Ab

die zuruͤckgekauften uͤbertragenen , nicht

reclamirten Stocks 19/462,814 .
ieeeee

786,310⁰, 363 ·
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Wegen Verwandlung 3 procent . conſo⸗

lidirter Stocks im Betrage von 870,778.
in 32 Proc . tragende iriſche 754,r0l .

gehen ab am Nominalkapitall . 1325,672 .

60 Sum me der fundirten Schuld des ver⸗

0 einigten Koͤnigreichs am 5. Januar

— 1819 . 0 0 * 786,184,689.
05 Beſtand der Schuld am 5. Januar

S

EEEE

Vermehrung der fundirten Schuld waͤh⸗

rend des Jahres 1819 15,310,565 .

d ) die unfundirte brittiſche Schuld betrug

1
am 5. Januar 18888 . 66,681,626 .

am 5. Januar 181 • 99 51ſ½992,005 .
EEEEEC˖····ů··

Verminderung der unfundirten Schuld

waͤhrend des Jahres 1818 . . 14,689,531 . 9 )

* ) Nach den Nominalkapitalien überſteigt der Betrag , um

welchen die fundirte Schuld erhöht wurde , den Betrag

116 der , bey der unfundirten Schuld eingetretenen Vermin⸗
0

derung um 421,034 Pfund . Sieht man auf die wirk⸗

lich erhobenen Anlehenskapitalien und auf die zur Tilgung

verwendeten Summen , ſo zeigt ſich ungefähr daſſelbe

RNeſultat . Es war alſo gar kein effectiver Tilgungsfonds
9 vorhanden , obwohl ſeine Wirkung gewöhnlich auf drey

Millionen geſchätzt ward .
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5. Die fundirte brittiſche und iriſche Schuld beſtand am

5. Januar 1819 aus folgenden Poſten :

a ) Brittiſche , und urſpruͤnglich von Groß ⸗
britannien garantirte , oder auf Eng⸗

land uͤbergetragene iriſche Schuld .

1. Bankſtocks Jj 56os

2. Südſee⸗Annuitaͤten und Stocks . . 12,656,284 .

3. Annuitaͤten von 175 . 816,600 .

4. 3 procent . Annuitaͤten von 17a6 1/000 , 0o00.
3 procent . conſolidirte . 363,652/174 .

3 procent . reducirte134,702,862 .

35 procent . Stocks 23448,173 .

4 procent . Stocks . 724,922/239 .

5 procent . Marineſtocks . 136438,089 .

5 procent . Loyalty 1oanx 1,0217/968 .

iiieeee e

763/345 /189.

Ab

die Kapitalien der nicht reclamirten Dividenden 225,245 .

ieeeeeeeeeeeeeeeeeee

763/119/944 .

b ) Iriſche , in Dublin zahlbare Schuld .

32 procent . Stocks 11 . 282,8oꝰ

4 procent . 626,446 .

5 protent . — 11,155,/400 .

ieeeeeeee l 23/064,744.
iieeeeeeeeeeeie

786,184,688.
6 ) Kaiſerliches Anlehen . 365,326/008 ,

d ) Portugieſiſches Anlehen 356/556.
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6. Betrag der von der oͤffentlichen Schuld herruͤhrenden
iaͤhrlichen Laſten am 5. Januar 1819 . * )

a ) Brittiſche und iriſche Schuld .

Zinſen Annuitäten auf
beſtimmte Jahre

und Leibrenten
Brittiſche und iriſche , in

Großbritannien zahlbare

1 Schuld 26,508/589 1,425,313 .1
Iriſche , in Irland zahlbare

tragen 2707 Pfund , der kaiſerlichen Schuld 3705 , der

portugieſiſchen 121 Pfd . St . , die unter obigenr Summe

nicht begriffen ſind .

Schuld „ 43,908.1¹=
ĩͤiiiiiieeee

0 Zinſen 27/486,320

Annuitaͤten auf beſtimmte
430 Zeit und Leibrenten . 1,469,222
055 Gegen Stocks conſtituirte
15 Leibrenten . . 329,437 3329,437 .ι äiäiiiiii

29,/284,979

Verwaltungskoſten “ ! “ ) 276,00f
iiieeeeee

66
Summe 29,560 , 980

.

0

* ) Die Schuld der oſtindiſchen Compagnie von 3,132,400
Pfund iſt nirgends innebegriffen . Der Tilgungsfonds
derſelben beträgt 148,646 Pfund , die Verwaltungs⸗
koſten 939 Pfund , und die Zinſen 93,974 Pfund
Sterling .

100 * ) Die Verwaltungskoſten der beſondern iriſchen Schuld be⸗



Zinſen Annuitäten auf

beſtimmte Jahre
und Leibrenten

Uebettrag 20,560,9080 1,798,659 .

b ) Kaiſerliche Schuldd . 259/782

Annuitaͤten * ) vom kaiſer⸗

lichen Anlehen . . 229,953 2209,958 .

c ) Portugieſiſche Schuld 10,695

20,961,411 6,028/612 .

Schaͤtzung des Tilgungsfonds für das Jahr 1819 am

5·* Januar deſſelben Jahres :

der brittiſchen , und in Großbritan⸗

nien zahlbaren iriſchen Schuld . 15/038,756 .

der iriſchen , in Irland zahlbaren 626,o41 .

der kaiſerlichen . 102,036 .

der portugieſiſchen 46,168 .

1II . Nach dieſer Darſtellung betrugen :

1. am 5. Januar 1819 die funditte Schuld

von Großbritannien und Irland , einſchließ⸗

lich des kaiſerlichen und portugieſiſchen An⸗

lehens , nach dem Nominalkapital , am

5. Januar 1818 , nach Abzug der ge⸗

tilgten Kapitalien 791,867,312 .
und auf ein 3 Procent tragendes Kapital

Lebittt .

2. die Zinſen von dieſem Kapital 27,656,798 .

92 1/893,266 ,

——— — —

) Liefen am 1. May 1819 ab .
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3. die Zinſen , Annuitaͤten und Leib⸗

renten , alſo die ganze Laſt des conſo⸗
lidirten Fonds mit Ausnahme der Ver⸗

waltungskoſten und des Tilgungsfonds 29,685,410.
Durch die Schatzkammerſcheine , deren

Zinſen und Tilgungsfonds in dem Budget
von 18 18 auf 1819 zu 2,860,000 Pfd .

angegeben waren , die aber im Laufe des

Jahres vermindert werden , erhoͤht ſich dieſe
Summe nahe auf 32 Mill . Pfd . St .

4. der Tilgungsfond . 135,813,00g .

5. die ganze Laſt des conſolidirten

Fonds von der Staatsſchuld mit Einfluß
der am 1. May 1819 endigenden Annui⸗

taͤten und der Verwaltungskoſten 45,774,414 .

6. die brittiſche unfundirte Schuld . 51,992,095 .

7. Das Nominalkapital der ſundirten und 888

unfundirten Schuld 8W8843/559,/407 .

Es hat ſich daher vom 1. Februar 1817 bis zum g. Ja⸗

nuar 1818 das Nominalkapital der fundirten Schuld um

4,234388 Pfund Sterling vermindert .

Wenn man aber ſaͤmmtliche Schuldkapitalien auf ein

3 Procent tragendes Kapital reducirt , ſo betraͤgt die Verminde⸗

rung nur 175,272 Pfund Sterling .

Dagegen hat ſich im gleichen Zeitraum die unfundirte brit⸗

tiſche Schuld um 1,945,007 vermehrt .

Der Betrag der Zinſen der fundirten Schuld iſt daher ſeit

1817 beynahe gleich geblieben , die Annuitaͤten aber haben ſich
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ungefaͤhr um den Betrag der Leibrenten vermehrt , wofuͤr Schuld⸗

kapitalien uͤbertragen wurden .

Wenn auch , was uns unbekannt geblieben iſt, die iriſche

unfundirte Schuld nach der Vereinigung beyder Schatzkammern

gaͤnzlich getilgt , oder unter der oben aufgefuͤhrten unfundirten

Sctuld begriffen ſeyn ſollte , ſo hat ſich im Ganzen die wirkliche

Geſammtſchuld Großbritanniens vom Jahre 1817 bis 1819

kaum vermindert , in ſo ferne man den Zuwachs der brittiſchen

unfundirten Schuld von 1,945,007 Pfund Sterling , und den

Umſtand in Anſchlag bringt , daß in den Jahren 1817 und

18 18 ein Theil der abgeloͤsten Kapitalien durch die Verwen⸗

dung der Landtaxe , und durch Verwandlung in Leibrenten ge⸗

tilgt wurde .

Effectiv hatte alſo Großbritannien gar keinen Tilgungs⸗

Fonds .

IV . Im Jahre 1819 wurde

1. ein Anlehen von zwoͤlf Millionen Pfund Sterling

gemacht . Es wurden vom Kanzler der Schatzkammer je fuͤr

100 Pfund des eroͤffneten Anlehens 80 Pfund in den 3 Pro⸗

cent conſolidirten Fonds , und eine , durch die Concurrenz der

Bankiers zu beſtimmende , Summe in den 3 Procent conſoli⸗

dirten angeboten . Das niedrigſte Gebot war 62 Pfd . 18 Schl .

2 D. , und die 3 procentigen Stocks kamen daher nicht ganz

auf 70 , ohne die Vortheile zu rechnen , welche die Darleiher

in dem , der Zahlung vorangegangenen , Zinſengenuß hatten .

2. Von dem Amortiſativnsfonds wurden , wie ſchon be⸗

ruͤhrt ward , zwoͤlf Millionen Pfund Sterling fuͤr den laufen⸗

den Dienſt beſtimmt .

V. Wollte man nun den wahren Werth der brittiſchen,

vetzinslichen Schuld berechnen , ſo muͤßte man die 3 Procent
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tragenden Stocks nach dem Curſe in Anſchlag bringen, wornach ſie

wahrſcheinlicher Weiſe im Durchſchnitt eingelöͤst werden . Denn
vor langer Zeit iſt wohl nicht zu erwarten , daß ſie auf Pari

kommen und wahrſcheinlich ſucht man , ehe dies geſchieht , durch
Uebereinkunft mit den Glaͤubigern , auf dem ſchon im Jahre 1818
eingeſchlagenen Wege oder auf andere Weiſe nach und nach 3
Procent tragende Stocks gegen andere von einem hoͤhern Zins⸗

fuße einzutauſchen . Auf der andern Seite iſt , bey dem Fallen
des Zinsfuſſes , zu erwaͤrten , daß man mit den Inhabern von

5 Procent tragenden Stocks uͤber eine Reduction des Zinsfußes
uͤberein kommen wird .

Wenn nemlich der Zinsfuß bedeutend ſinkt , ſo ſteigen die

4 und 5 Procent tragenden Stocks uͤber ihren Nominalwerth ,
und da der Regierung die Einloͤſung zuſteht , ſo ſind dann ,
wenn ſich erwarten laͤßt , daß die Regierung die erforderlichen
bedeutenden Summen zur Zuruͤckzahlung erhalten wird , die

Glaͤubiger geneigt , gegen einen verhaͤltniß maͤßigenNachlaß an

den Zinſen ein hoͤheres Nominalkapital anzunehmen .

Die 3 Procent tragenden Stocks haben ſeit 17 20 bis

1819 um 60 Proc . ihres Nominalkapitals , die 4 Procentigen
Stocks um 475 und die 5 procentigen Stocks um 523 ge⸗

ſchwankt .

Die 3 Proc . tragenden ſtanden nemlich :

im Jahre 1739 am hoͤchſten auf 107 .

im Jahre 1745 auf 75 .

nach dem Frieden von Achen im Jahre 1748 auf 100 .

Im Jahre 17a2 auf 106 .

Im ſiebenjaͤhrigen Kriege fielen ſie ; ſtanden im J . 1755

auf 903

Anhang 1 6
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und ſanken bis zum J . 17 63 auf 63.

Nach dem Frieden ſchwankten ſie zwiſchen 80 und 90 .

Waͤhrend des amerikaniſchen Krieges fielen ſie wieder und

ſtanden in den Jahren 1779 und 1780 auf 60 .

1782 — 54 .

Nach dem Frieden ſtiegen ſie wieder und ſtanden

im Maͤrz 1792 auf 96 .

der niedrigſte Preis in dem letzten Kriege war

im Januar 1797 47 .

Oen hoͤchſten Preis erreichten die 4 Procent tragenden im

Auguſt 1791 mit 1075 .

und zu gleicher Zeit die 5 Proc . tragenden mit 1223 .

Oer niedrigſte Preis der 4 Proc . tragenden war im Ja⸗

nuar 1798 593 .

der 5 Proc . tragenden zu gleicher Zeit 603 .

Der niedrige Stand des Zinsfußes in den 1740r Jah⸗

ren hat Gelegenheit zu einer Herabſetzung der Zinſen auf dem
oben angezeigten Wege gegeben . Im Jahre 1749 und in

den naͤchſtfolgenden Jahren ward nemlich die 4 Procent tra⸗

gende Schuld groͤßtentheils in eine 3 Procent tragende verwan⸗

delt , woher die ſogenannten 3 Procent reducirten Fonds ent⸗

ſtanden ſind .

Aehnliche Masregeln ſcheint man durch die Creation der

neuen 33 Procent tragenden Stocks vorzubereiten die Abſicht

gehabt zu haben .

Von dieſem Maßſtabe ausgehend koͤnnte man das Ka⸗

pital einer Rente von 3 Pfund auf 8825 annehmen .

Wenn man das Schuldkapital nur nach einem Durch⸗

ſchnitt von 80 Pfund fuͤr die Rente von 3 Pfund berechnet ,

ſo erhaͤlt man :
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1) fuͤr die fnndirte Schuld 737,614,612 Pf . St .

2) Siezu die unfundirte Schuld

nach dem Nominalkapital 51,00fο9
iieeeeee .

Summe des Schuldkapitals 789,506,67 1 Pf . St .

3) Anſchlag der zeitlichen Annuitaͤ⸗

ten mit dem 12fachen Betra⸗

g6ͤ·C··ͤ
ĖEER iiee

Totalſumme 813,850,015 Pf . St .

9.

Fremdes Eigenthum in brittiſchen Fonds ,

Als die Anſpruͤche auf Befreyung von der Eigenthums⸗
taxe im Jahr 1806 geltend gemacht wurden , ward der Be⸗

trag des Lnden Eigenthums in brittiſchen Fonds bekannt .

Daſſelbe betrug 18,598,666 Pf . auſſer 17,147 jaͤhr⸗
licher Annuitaͤten von beſtimmter Dauer . Die Bank⸗Stocks

ſind darunter nicht begriffen . Der ganze Betrag des fremden

in oͤffentlichen Fonds angelegten Eigenthums mochte damals

auf 22 Mill . Pfund d. i. 2 ; der beſtandenen Schuld geſchaͤtzt

werden , ohne bedeutende Summen zu rechnen , welche Auslaͤn⸗

dern angeboͤrten , welche die Freyheit nicht anſprachen .

Im Jahr 1762 wurde daſſelbe auf 18 Mill . Pf . St .

d. i. 5 der damaligen Schuld geſchaͤtzt.

Im Jahr 1809 betrug nach Colquhoun das Kapital der

Fremden 17,721,029 Pf . St . In einem ſpaͤter erſchienenen ano⸗

nymen aber wahrſcheinlich authentiſchen Status iſt es nur zu

16,599,421 Pf . St . angegeben , ohne 6, „363 Pf. zeitliche
Annuitaͤten .

6 *
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In dem Zeitraum vom Maͤtz 18 16 bis zum Auguſt

1818 ſind nach neuern Nachtichten uͤber 5 Mill . Pf . frem⸗

den Eigenthums aus den brittiſchen Fonds herausgezogen wor⸗

den . Seither ſind neuerdings ſtarke Summen auf den Con⸗

tinent zuruͤckgefloſſen,
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